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I Allgemeine Bestimmungen 

Grundsatz 

§ 1 
1 Dieses Reglement soll die Verminderung der Ab-
fälle und / oder deren Wiederverwendung fördern, 
vorab durch getrennte Entsorgung. Es bezweckt 
eine einwandfreie und umweltschonende Abfallver-
wertung, -unschädlichmachung und -beseitigung. 

Geltungsbereich 

§ 2 
1 Sämtliche auf Gemeindegebiet anfallenden Sied-
lungs- und Gewerbeabfälle sind, soweit keine eidge-
nössischen oder kantonalen Bestimmungen an-
wendbar sind, nach den durch den Gemeinderat im 
Abfallhandbuch erlassenen Vorschriften zu entsor-
gen. 
2 Die Gemeinde kann Quartierkompostieranlagen 
unterstützen. 

Organisation 

§ 3 
1 Die Abfallentsorgung steht unter Aufsicht und Lei-
tung des Gemeinderates. 
2 Die Durchführung innerhalb der Gemeinde obliegt 
der Gemeindeverwaltung. Diese wirkt als Auskunfts-
stelle für die Bevölkerung. 
3 Der Gemeinderat kann das Abführen und Beseiti-
gen des Abfalls ganz oder teilweise Dritten übertra-
gen. 

Massnahmen zur 
Unterstützung der 
umweltgerechten 
Abfallentsorgung 

§ 4 
1 Die Gemeinde kann sich an den Kosten von Mass-
nahmen für eine rohstoff- und umweltgerechte 
Abfallentsorgung beteiligen. 
2 Die Gemeinde kann abfallvermindernde Massnah-
men unterstützen. 

Kontrolle 

§ 5 
1 Die Gemeindeverwaltung kann, namentlich in Indu-
strie- und Gewerbebetrieben, mittels Stichproben 
Herkunft, Mengen, Arten und Beseitigung der Abfälle 
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kontrollieren, nötigenfalls unter Beizug von Fach-
leuten. 
2 Die Gemeindeorgane sind ausdrücklich befugt, 
zwecks Kontrolle Abfallbehältnisse zu öffnen und de-
ren Inhalt zu überprüfen. 
3 Die Auskunftspflicht gegenüber den Behörden und 
deren Schweigepflicht richten sich nach den Artikeln 
46 und 47 des Bundesgesetzes über den Umwelt-
schutz vom 7. Oktober 1983. 

Ausnahmen von der 
Benützungspflicht 

§ 6 

Der Gemeinderat kann Industrie- und Gewerbebe-
trieben für die Entsorgung von Siedlungsabfällen 
gemäss § 2 die direkte Anlieferung in die Kehricht-
entsorgungsanlage nach Absprache mit den dort zu-
ständigen Stellen gestatten oder bei grösseren 
Abfallmengen vorschreiben. 

Verunreinigung 
öffentlichen Bodens  

§ 7 

Das Wegwerfen, Ablagern oder Zurücklassen von 
Abfällen und Tierkot auf Strassen, Plätzen und in der 
freien Natur ist untersagt. 

Abgabe an 
Kanalisation 

§ 8 

Jedes Zuführen von Abfällen, auch Grünabfällen, an 
die Kanalisation (via WC, Kanalisationsschächte 
u.s.w.) ist untersagt. 

 
II Kehrichtabfuhren 

Bediente 
Strassen/Plätze 

§ 9 
1 Abfuhren werden grundsätzlich auf allen öffentli-
chen Strassen und Plätzen durchgeführt. 
2 Die Fahrtroute des Kehrichtfahrzeuges wird durch 
den Gemeinderat nach Absprache mit dem Unter-
nehmer festgelegt. 

 

3 Mit dem Kehrichtfahrzeug werden nicht bedient: 

- Sackgassen ohne ausreichende Wendeplätze 

- Strassen, welche mit dem Kehrichtfahrzeug nur 
schwer befahrbar sind 
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- Strassen zu abgelegenen Liegenschaften oder 
Ortsteilen, für welche der Gemeinderat den Ab-
stellort bestimmt hat 

- Landwirtschaftliche Siedlungen 

 
III Finanzierung 

Kostentragung 

§ 10 
1 Die Entsorgungskosten sind grundsätzlich durch 
den Verursacher zu tragen. Es sind dies alle Auf-
wendungen für die Anschaffung von Containern, das 
Bereitstellen der Abfälle; besondere Arten der Ab-
fallentsorgung wie eigene Kompostierung, Direktlie-
ferung in Entsorgungsanlagen, Oel- und Benzinab-
scheiderleerung; Sonderabfallentsorgung. 
2 Zur Finanzierung der öffentlichen Abfallentsorgung 
erhebt die Gemeinde Gebühren. Diese müssen die 
Aufwendungen für Betrieb und Unterhalt der Sam-
meldienste, der Entsorgungsanlagen und -einrich-
tungen sowie deren Amortisation voll decken. 

Gebührenarten 

§ 11 
1 Die Gebühren werden als Grundgebühr und als 
benutzungsabhängige Sack- oder Stückgebühr be-
zogen. Die Ansätze ergeben sich aus dem Tarif, der 
im Abfallhandbuch ersichtlich ist. 
2 Die Grundgebühr wird jährlich je Haushalt erhoben. 
Den Haushalten gleichgestellt sind Gewerbebetriebe 
und Betriebsstätten. Bei Zu- oder Wegzug von Pri-
vatpersonen, Eröffnung oder Aufgabe des Geschäf-
tes oder der Betriebsstätte innerhalb des Jahres 
werden Teilrechnungen gestellt. 

 

3 Gewerbebetriebe können vom Gemeinderat von 
der Grundgebühr befreit werden, wenn sie ihre Ab-
fälle erlaubterweise nach § 6 entsorgen. 
4 Die mengenabhängigen Gebühren werden pro 
Sack, pro Bündel oder Stück Sperrgut bzw. pro 
Container erhoben. 
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Gebührenbezug 

§ 12 
1 Der Gebührenbezug erfolgt mittels Gebührenmar-
ken (Klebemarken), Containerplomben und Rech-
nungsstellung. 
2 Marken und Containerplomben können bei den von 
der Gemeinde bezeichneten Verkaufsstellen bezo-
gen werden. 

Tarifanpassung 

§ 13 
1 Der Gemeinderat ist ermächtigt, die Gebührentarife 
unter Einhaltung von § 10 Abs. 2 periodisch an-
zupassen. 
2 Eine Gebührenerhöhung erfolgt, sobald sich die 
anrechenbaren Kosten um 10 % verändern. 

 
IV Schlussbestimmungen 

Vollzug 

§ 14 

Der Vollzug dieses Reglements obliegt dem Ge-
meinderat. 

Haftung 

§ 15 

Treten durch unsachgemässe Anlieferung gefährli-
cher Abfälle Schäden an Abfuhrfahrzeugen oder an 
der Kehrichtentsorgungsanlage auf, oder ereignen 
sich dadurch Unfälle, so wird der Verursacher dafür 
behaftet. Die strafrechtliche Verfolgung bleibt vorbe-
halten. 

Ersatzvornahme 

§ 16 
1 Werden widerrechtlich deponierte Abfälle durch die 
Gemeinde auf dem Weg der Ersatzvornahme ent-
sorgt, hat der Verursacher die Kosten zu tragen. 

 

2 Diese umfassen die ordentlichen Entsorgungsge-
bühren gemäss Tarif zuzüglich die Aufwendungen 
der Gemeinde. 
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3 Als Aufwendungen der Gemeinde gelten insbeson-
dere die Personalkosten sowie alle Auslagen für 
Dritte. 

Rechtsmittel 

§ 17 

Verfügungen und Entscheide des Gemeinderates 
können innert 20 Tagen mit Verwaltungsbeschwerde 
beim Baudepartement des Kantons Aargau ange-
fochten werden. 

Strafbestimmungen 

§ 18 
1 Verstösse gegen Vorschriften dieses Reglements 
werden gemäss § 112 Gesetz über die Einwohner-
gemeinden vom 19. Dezember 1978 mit Busse bis 
zu Fr. 500.-- geahndet. 

 

2 Vorbehalten bleibt die Anwendung kantonaler und 
eidgenössischer Strafbestimmungen. 

Inkrafttreten 

§ 19 
1 Dieses Reglement tritt am 1. August 2001 in Kraft. 
2 Auf diesen Zeitpunkt werden alle bisherigen Rege-
lungen aufgehoben. 

 
 

Beschlossen von der Einwohnergemeindeversammlung am 15. Juni 
2001 
 
 Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber: 

 Windisch Reis 
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